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1. Anlass und Ziele  

In der Gemeinde Bollewick soll zu Wohnzwecken eine etwa 1.500 m² große Fläche bebaut 

werden. Das Plangebiet befindet sich unmittelbar westlich des Vogelschutzgebietes SPA 

DE_2642-401 „Müritz-Seenland und Neustrelitzer Kleinseenplatte“  

 

Abb. 1: Lage des Vorhabens zum Vogelschutzgebiet (© GeoBasis-DE/MV 2022) 

Entsprechend Artikel 6 Absatz 3 der Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Erhaltung der natürli-

chen Lebensräume und der Habitate der Arten erfordert die vorliegende Planung, welche nicht 

unmittelbar mit der Verwaltung des Natura-Gebietes in Verbindung steht und hierfür nicht not-

wendig ist, das Gebiet jedoch einzeln oder in Zusammenwirkung mit anderen Plänen und Pro-

jekten erheblich beeinträchtigen könnte, eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses 

Gebiet festgelegten Erhaltungszielen.  

Dies erfolgt zunächst im Rahmen vorliegender FFH-Vorprüfung auf Grundlage vorhandener 

Unterlagen. Sind im Ergebnis der FFH-Vorprüfung erhebliche Beeinträchtigungen nachweis-

lich auszuschließen, so ist eine vertiefende FFH-Verträglichkeitsprüfung nicht erforderlich. Be-

steht dagegen bereits die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung, löst dies die Pflicht 

zur Durchführung einer FFH-Verträglichkeitshauptprüfung aus. 

Unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Ab-

satzes 4 (Durchführung trotz negativer Ergebnisse aus Gründen öffentlichen Interesses, mit 

notwendigen Ausgleichsmaßnahmen) stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden 

der Planung nur zu, wenn sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträch-

tigt wird und nachdem sie gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben.  

2. Gesetzliche Grundlagen  

Die europäische Grundlage der FFH-Prüfungen ist die Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie zur Er-

haltung der natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten (RL 92/43/EWG), FFH-Richt-

linie genannt, welche seit dem 5. Juni 1992 in Kraft ist und die Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 
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2009/147/EG des Rates der europäischen Gemeinschaften vom 30.November 2009 über die 

Erhaltung der wildlebenden Vogelarten) in ihre Bestimmungen einschließt. 

Im Artikel 3 der FFH-Richtlinie heißt es: 

(1) Es wird ein kohärentes europäisches ökologisches Netz besonderer Schutzgebiete mit der 

Bezeichnung „Natura 2000“ errichtet. Dieses Netz besteht aus Gebieten, die die natürlichen 

Lebensraumtypen des Anhangs I sowie die Habitate der Arten des Anhang II umfassen und 

muss den Fortbestand oder gegebenenfalls die Wiederherstellung eines günstigen Erhal-

tungszustandes dieser natürlichen Lebensraumtypen und Habitate der Arten in ihrem natürli-

chen Verbreitungsgebiet gewährleisten. Das Netz „Natura 2000“ umfasst auch die von den 

Mitgliedstaaten aufgrund der Richtlinie 79/409/EWG ausgewiesenen besonderen Schutzge-

biete. 

Die Pflicht zur Prüfung der Natura-Gebiete ergibt sich aus Art. 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie: 

(3) Pläne oder Projekte, die nicht unmittelbar mit der Verwaltung des Gebietes in Verbindung 

stehen oder hierfür nicht notwendig sind, die ein solches Gebiet jedoch einzeln oder in Zusam-

menwirkung mit anderen Plänen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten, erfordern 

eine Prüfung auf Verträglichkeit mit den für dieses Gebiet festgelegten Erhaltungszielen. Unter 

Berücksichtigung der Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung und vorbehaltlich des Absatzes 

4 stimmen die zuständigen einzelstaatlichen Behörden dem Plan bzw. Projekt nur zu, wenn 

sie festgestellt haben, dass das Gebiet als solches nicht beeinträchtigt wird, und nachdem sie 

gegebenenfalls die Öffentlichkeit angehört haben. 

3. Vorgehensweise  

Nachfolgend werden die einzelnen Schritte der Prüfung des Vorhabens erläutert: 

1.Schritt 

Dieser ist die Prüfung des Vorhabens auf Wirkfaktoren, welche Beeinträchtigungen eines Na-

tura 2000-Gebietes auslösen könnten. 

2. Schritt  

Hier erfolgt die Konkretisierung der Art und Intensität der Wirkfaktoren sowie die Bestimmung 

der im Natura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen, der Lebensraumarten und de-

rer Habitate welche gegenüber den Wirkfaktoren empfindlich sein könnten. 

3. Schritt 

Es wird geprüft ob die Möglichkeit besteht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung der im Na-

tura 2000-Gebiet zu schützenden Lebensraumtypen oder Arten erfolgen kann. 

Wird als Ergebnis des 3. Schrittes die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträchtigung ausge-

schlossen, ist das Vorhaben durchführbar. Kann die Möglichkeit einer erheblichen Beeinträch-

tigung nicht ausgeschlossen werden ist das Vorhaben abzulehnen. 

Zum Verständnis der Ausführungen werden nachfolgend wichtige Begriffe erläutert: 

Erhebliche Beeinträchtigung 

Beeinträchtigungen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richt-

linie (2009/147/EG), die nach den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zu bewahren oder zu 
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entwickeln sind, sind erheblich, wenn die Arten so gestört werden, dass deren Erhaltungszu-

stand nicht mehr günstig ist.  

Erhebliche Beeinträchtigungen von Natura 2000-Gebieten können nicht nur durch Vorhaben 

die innerhalb der Gebiete vorgesehen sind hervorgerufen werden, sondern auch von solchen 

außerhalb dieser Gebiete, indem aus solchen Vorhaben entsprechende Auswirkungen auf die 

Gebiete mit ihren für die Erhaltungsziele maßgeblichen Bestandteile resultieren. Dies können 

vor allem Wirkungen über den Luft und Wasserpfad sowie Barrierewirkungen sein, die zu Stö-

rungen von funktionalen Beziehungen (z. B. zwischen Lebensräumen einer Art inner- und au-

ßerhalb eines Natura 2000-Gebietes) führen oder Zerschneidungs-bzw. Fallenwirkungen, die 

auch außerhalb der Gebietskulisse Individuenverluste / Mortalitätserhöhung der im Gebiet sie-

delnden Population hervorrufen. 

Erhaltungsziele 

Erhaltungsziele sind grundsätzlich die Erhaltung oder Wiederherstellung eines günstigen Er-

haltungszustandes der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 4 (2) der Vogelschutz-Richtli-

nie (2009/147/EG) und derer Habitate. Zum Teil sind für die Natura 2000-Gebiete die jeweili-

gen Erhaltungsziele gebietsspezifisch im Standard - Datenbogen festgelegt. 

Bezugsraum 

Bezugsraum zur Ermittlung der Beeinträchtigungen ist das entsprechend den Erhaltungszielen 

zu sichernde oder wiederherzustellende Vorkommen im betroffenen Natura 2000-Gebiet ein-

schließlich seiner lokalen Vernetzung, nicht jedoch das nationale oder europäische Verbrei-

tungsgebiet. Dabei sind erforderlichenfalls etwaige Differenzierungen innerhalb des Gebietes 

zu berücksichtigen (z. B. bei einem Gebiet, das aus funktional getrennten oder nur bedingt 

zusammengehörigen Teilgebieten besteht). Insbesondere bei mobilen oder regelmäßig wan-

dernden Arten ist allerdings festzuhalten, dass Beeinträchtigungen der Population des be-

troffenen Natura 2000-Gebietes auch außerhalb dieses Gebietes stattfinden und z. B. über 

dort erhöhte Individuenmortalität auf den gebietsbezogenen Erhaltungszustand der betroffe-

nen Arten rückwirken können.  
 

4. Projektbeschreibung  

Im Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist die Errichtung eines 

Wohnhauses geplant. Die Planung richtet sich nach der Umgebungsbebauung.  

Mit der Realisierung des B- Planes können folgende Wirkungen unterschiedlicher Intensität 

einhergehen: 

Baubedingte Wirkungen sind Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes während der Bauarbei-

ten, welche nach Bauende wiedereingestellt bzw. beseitigt werden. Es handelt sich um: 

1 Flächenbeanspruchung durch Baustellenbetrieb,  
2 Bodenverdichtung, Lagerung von Baumaterialien,  
3 Emissionen und Erschütterungen durch Baumaschinen.  
 

Anlagebedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Existenz des Vorhabens an sich. Diese beschränken sich auf das Baugebiet und stellen 

sich folgendermaßen dar: 

1 zusätzliche Flächenversiegelungen, 
2 mgl. Beseitigung kleinflächiger Nahrungshabitate.  
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Betriebsbedingte Wirkungen sind dauerhafte Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes durch 

die Funktion/ Nutzung der Baulichkeiten. Nennenswerte Wirkfaktoren sind in diesem Fall nicht 

vorhanden. Aufgrund der geringen Größe des Plangebietes sind die vorhabenbezogenen Aus-

wirkungen gering. Es kommt nicht zu erheblicher Zunahme von Lärm, Schadstoffen, Licht und 

Bewegung. 

 

Abb. 2: Lage des SPA zur Vorhabenfläche (© GeoBasis-DE/MV 2022) 
 

Tabelle 1: zusätzliche Wirkungen des Vorhaben auf das Natura Gebiet (keine) 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
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a) anlagebedingte Wirkungen      

Flächenversiegelung Überbauung/ Versiegelung      

Flächenumwandlung  Veränderung des Bodens bzw. Untergrundes      

 Veränderung der morphologischen Verhältnisse      

 Veränderung der hydrologischen/ hydrodynami-
schen Verhältnisse  

    

 Veränderung der hydrochemischen Verhältnisse 
(Beschaffenheit) 

    

Nutzungsänderung  Direkte Veränderung von Vegetations- / Biotopstruk-
turen 

    

 Verlust/Änderung charakteristischer Dynamik     

 Intensivierung der land-, forst- oder fischereiwirt-
schaftlichen Nutzung 

    



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA DE 2642 -401 "Müritz-Seeland und Neustrelitzer Kleinseenplatte" für die Er-
richtung von Wohnbebauung  

 

7 

Art der Wirkung Wirkintensität auf die Natura-Gebiete 

g
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 Kurzzeitige Aufgabe habitatprägender Nutzung/ 
Pflege 

    

 (Länger) andauernde Aufgabe habitatprägender 
Nutzung/ Pflege 

    

Gewässerausbau      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indivi-
duenverlust 

    

b) betriebsbedingte Wirkungen      

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung/ Indi-
viduenverlust 

    

 Mechanische Einwirkung (z.B. Tritt, Luftverwirbe-
lung, Wellenschlag) 

    

 Erschütterungen/ Vibrationen     

stoffliche Emissionen Stickstoff- und Phosphatverbindungen/ Nährstoffein-
trag 

    

 Organische Verbindungen     

 Schwermetalle     

 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionspro-
zesse entstehende Schadstoffe 

    

 Salz     

 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub/ 
Schwebstoffe und Sedimente) 

    

 Olfaktorische Reize (Duftstoffe, auch: Anlockung)     

 Arzneimittelrückstände und endokrin wirkende Stoffe     

 Sonstige Stoffe     

Einleitungen in Gewässer      

Grundwasser u.a. Wasser-
standsänderungen 

 
    

akustische Wirkungen Schall     

optische Wirkungen Bewegung, Sichtbarkeit, Licht (auch: Anlockung)      

Veränderungen des Mikro- und 
Mesoklimas 

Veränderung der Temperaturverhältnisse 
    

 Veränderung anderer standort-, vor allem klimarele-
vanter Faktoren (z.B. Belichtung, Verschattung) 

    

Strahlung Nichtionisierte Strahlung/ Elektromagnetische Felder     

 Ionisierte/ Radioaktive Strahlung     

Gezielte Beeinflussung von Ar-
ten und Organismen 

Management gebietsheimischer Arten 
    

 Förderung/ Ausbreitung gebietsfremder Arten     

 Bekämpfung von Organismen (Pestizide u.a.)     

 Freisetzung gentechnisch neuer bzw. veränderter 
Organismen 

    

c) baubedingte Wirkungen      

Baustraße, Lagerplätze etc.      

Bauzeiten (Gesamtzeitraum u. 
tageszeitlich) 

 
    

Zerschneidung, Arealverkleine-
rung, Kollision 

Baubedingte, Barriere- oder Fallenwirkung/ Individu-
enverlust 

    

Sonstige      
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5. Beschreibung des Untersuchungsraumes.  

Das etwa 1.500 Quadratmeter große Plangebiet befindet sich am südlichen Ortsausgang des 

„Bioenergiedorfes“ Bollewick und liegt je zwei Kilometer südlich von Röbel/Müritz und nördlich 

der B198. Die Müritz ist etwa sieben Kilometer entfernt. Im Norden grenzen Einzelgehöfte an 

das Vorhaben. Im Süden befindet sich Acker und 100 Meter entfernt ein landwirtschaftlicher 

Betrieb. Bei der Begehung am 18.05.22 wurde festgestellt, dass die Planfläche zu ca. 80 % 

von Lehmacker (ACL) geprägt ist. In Richtung des Einzelgehöftes befindet sich ein ca. 50 cm 

breiter Streifen artenarmes Frischgrünland (GMA). Vorherrschende Pflanzenarten und -grup-

pen sind dabei Kornblume, Süß- und Sauergräser, Kamille, Pimpinelle, Efeublättriger Ehren-

preis, Distel und Ampfer. Unmittelbar nördlich schließt ein etwa vier Meter breiter Streifen ar-

tenarmer Zierrasen (PER) an. Nordwestlich des Untersuchungsraumes entlang der Röbeler 

Straße befinden sich Eichen und Gebüsche. An der Grundstücksgrenze des Einzelgehöftes 

wächst eine Reihe von Nadelbäumen. Die untersuchte Fläche ist aufgrund der landwirtschaft-

lichen Nutzung (Düngermittel, Maschineneinsatz, keine vorhandenen Trittsteinbiotope) hin-

sichtlich der ökologischen Funktion beeinträchtigt. Der Boden setzt sich laut Gaia MV aus leh-

migen Sanden bzw. einer Sand-/ Tieflehm-Braunerde mit geringem Wassereinfluss zusam-

men. Es liegt eine >10 Meter mächtige bindige Deckschicht vor. Der Flurabstand beträgt über 

10 Meter. Im Geltungsbereich des Vorhabens sind keine Oberflächengewässer vorhanden. Im 

Umfeld des Vorhabens befinden sich mehrere nach §20 NatSchAG M-V gesetzlich geschützte 

Biotope. Darunter ein Weiher 280 m nördlich des Plangebietes einschließlich der Ufervegeta-

tion. Daran angrenzend befindet sich ein „permanentes Kleingewässer; Phragmites-Röhricht“ 

Biotop. Hinzu kommt eine Baumgruppe 280 m nördlich und ein Trockengebüsch etwa 560 m 

südöstlich des Untersuchungsraumes. 

 
Abb. 3: Gewässer im Umfeld (© GeoBasis-DE/M-V 2022) 
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Die Auswertung von Kartenmaterial des entsprechenden Messtischblattquadranten 2641-1 

ergab, dass in den Jahren 2007 bis 2016 zwei Fischadlerhorste besetzt waren, ausgenommen 

von 2012 bis 2014 waren drei Hoste besetzt. In den Jahren 2011 und 2012 sind im entspre-

chenden MTBQ je zwei Brutpaare des Rotmilans festgestellt worden. Die Höchstanzahl be-

setzter Brutplätze des Kranichs liegt bei 12 im Jahr 2014, zwei Jahre später waren es 11 Brut-

plätze. Das Vorhaben liegt in einem Rastgebiet der Stufe 2, ein regelmäßig genutztes Nah-

rungs- und Ruhegebiet von Rastgebieten verschiedener Klassen mit der Bewertung mittel bis 

hoch.  

 

Abb. 4: Rastplatzfunktionen (GeoBasis-DE/M-V 2022) 

6. Beschreibung des SPA DE 2642-401 „Müritz-Seeland und Neustrelitzer Klein-
seenplatte“ 

Prüfgegenstand 

Gegenstand der FFH-Verträglichkeitsprüfung sind die in der aktuellen Fassung vom März 

2018 der Natura 2000-LVO M-V für das jeweilige Vogelschutzgebiet aufgeführten Vogelarten 

und deren Lebensräume. 

Allgemeine Gebietsmerkmale  

• 24 % Binnengewässer (stehend oder fließend)  

• 18 % anderes Ackerland  

• 1% Trockenrasen und Steppen  

• 10% feuchtes und mesophiles Grünland 

• 2% Moore, Sümpfe, Uferbewuchs, 

• 14% Laubwald  

• 27% Nadelwald 

• 1% Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana  
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Andere Gebietsmerkmale  

Müritzseenplatte mit breiten Schilf-Röhrichten, geschlossenen weiträumigen Misch- und Na-

delforsten in den Sandergebieten, einen hohen Anteil an Waldseen, Bruchwäldern, Waldmoo-

ren und Seggenrieden, weiterhin Heidestandorten sowie offener Feldmark  

Güte und Bedeutung  

Schwerpunktvorkommen aquatisch gebundener Großvogelarten. Traditionelle Fischerei der 

Großseen sowie Forstwirtschaft innerhalb der östlichen Waldareale, überregionales Erho-

lungsgebiet und großflächiger Ackerbau im Westen. Weichselglaziale Seenbildung innerhalb 

flachwelliger Grundmoränen im Westen und ausgeprägter Sanderflächen im Osten.  

Erhaltungsziele  

Erhaltung der Zielarten und deren Lebensräumen.  

 

Tabelle 2: Beeinträchtigung von Lebensräumen der Vogelarten nach Anhang I und nach Art. 

4 (2) der Vogelschutz-Richtlinie  
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G
a
lli

n
a

g
o
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Waldfreie feuchte bis nasse Flächen, wie Feucht- und 
Nassgrünland, Moore und Sümpfe, mit möglichst 
langanhaltender Überstauung und Deckung gebender 
Vegetation, wobei ein sehr lichter Baumbestand tole-
riert wird; Fluchtdistanz 10-40 m  

nein nein 
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A
n
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a
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Seen mit größeren störungsarmen Bereichen als 
Schlafgewässer und landseitig gelegenen störungsar-
men Bereichen als Sammelplätze sowie große unzer-
schnittene, möglichst störungsarme landwirtschaftlich 
genutzte Flächen als Nahrungshabitat;  

nein nein 
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Störungsarme Flachwasserbereiche größerer Binnen-
seen mit reicher Submersvegetation oder reichem An-
gebot benthischer Mollusken  

nein nein  
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Von Wasser und horstartig verteilten Gebüschen 
durchsetzte Röhrichte und Verlandungszonen, von 
Grauweidengebüschen durchsetzte Torfstiche; Flucht-
distanz 10-30 m  

nein nein 
E

is
v
o
g
e

l 

A
lc

e
d

o
 a

tt
h
is

  
Störungsarme Bodenabbruchkanten von steilen Ufer-
wänden an Flüssen und Seen, ersatzweise auch Erd-
baustellen und Wurzelteller geworfener Bäume in Ge-
wässernähe sowie ufernahe Bereiche fischreicher 
Stand- und Fließgewässer mit ausreichender Sicht-
tiefe und uferbegleitenden Gehölzen (Nahrungshabitat 
mit Ansitzwarten); Fluchtdistanz 20-80 m  

nein nein 

F
is

c
h
a
d
le

r 
 

P
a
n

d
io

n
 

h
a
lia

e
tu

s
 

Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche mit 
fischreichen Gewässern mit ausreichender Sichttiefe 
und mit herausragenden Altbäumen in Wäldern oder 
Altbäumen an Waldrändern sowie anderen exponier-
ten Horstunterlagen und Störungsarmut in der Brutpe-
riode; Fluchtdistanz: 200-500 m  

nein nein 

F
lu

s
s
s
e
e
-

s
c
h
w

a
lb

e
  

S
te

rn
a
 h

i-

ru
n
d
o

 

Fischreiche Gewässer mit ausreichender Sichttiefe 
sowie störungsarme, vegetationsarme oder kurzrasige 
Flächen vorzugsweise auf bodenprädatorenfreien In-
seln; Fluchtdistanz: 10-100 m  

nein nein 

G
ä
n
s
e
s
ä
-

g
e
r 

M
e
rg

u
s
 

m
e
rg

a
n
s
e

r 

Störungsarme Bereiche größerer fischfreier Seen mit 
hoher Sichttiefe und möglichst geringen fischereili-
chen Aktivitäten sowie nahe gelegene Altbaumgrup-
pen oder Altbäume mit Großhöhlenangebot als Nist-
habitat; Fluchtdistanz: 100-300 m  

nein nein 

G
ra

u
g
a
n
s
 

A
n
s
e
r 

a
n
s
e
r 

Größere Gewässer mit störungsarmen Flachwasser-
bereichen und Buchten als Schlaf- und Ruheplatz und 
landseitigen angrenzenden störungsarmen Bereichen 
als Sammelplätze sowie nahe unzerschnittene und 
möglichst störungsarme landwirtschaftlich genutzte 
Flächen als Nahrungshabitat; Fluchtdistanz: 100-200 
m  

nein nein 

H
a
u
b

e
n
ta

u
c
h
e
r 

P
o
d

ic
e
p
s
 

c
ri
s
ta

tu
s
 

Fischreiche Standgewässer, langsam strömende 
Flüsse und Überschwemmungsflächen mit störungs-
armen offenen Wasserflächen zum Nahrungserwerb 
und mit störungsarmen Verlandungsbereichen mit 
Strukturen für die Befestigung des Schwimmnestes 
(Schilf, Binsen, Rohrkolben etc.); Fluchtdistanz: 10-80 
m  

nein nein 

H
e
id

e
le

rc
h
e

 

L
u
llu

la
 a

rb
o
re

a
 Lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten, trockene 

Randbereiche und Lichtungen von Kiefernwäldern mit 
lückiger und überwiegend niedriger Vegetation (v.a. 
Zwergstrauchheiden, Sandmagerrasen, trockene 
Gras- und Staudenfluren, Wegränder und Säume im 
Übergang zwischen Wald und Offenland), Fluchtdis-
tanz: 10-20m  

nein nein 

K
o
lb

e
n
-

e
n
te

 

N
e
tt
a
 

ru
fi
n
a

 

Seen und Teiche mit störungsarmen Bereichen, 
Flachwasserzonen und ausgeprägter Verlandungs- 
und Submersvegetation sowie Bereichen mit gerin-
gem Druck durch Bodenprädatoren; Fluchtdistanz: 
100 m  

nein nein 

K
o
rm

o
ra

n
  

P
h
a
-

la
c
ro

c
o
ra

x
  

Fischreiche Gewässer wie Seen, Fischteiche, Torfsti-
che und Fließgewässer sowie ungestörte Schlafplätze 
in Gewässernähe (v.a. Baumbestände); Fluchtdistanz: 
100-400 m  
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K
o
rn

-

w
e
ih

e
 

C
ir
c
u
s
 

c
y
a
n
e
u
s
 

Offene Bereiche der Kulturlandschaft (v.a. Grünland, 
Gras- und Staudenfluren, ähnliches) sowie einge-
streute oder angrenzende Röhrichte und Hochstau-
denfluren; während Zug, Rast, Überwinterung; Flucht-
distanz: 100 m  

nein nein 
K

ra
n

ic
h
  

G
ru

s
 g

ru
s
 

Störungsarme seichte Gewässerbereiche und landsei-
tig nahe gelegene störungsarme Bereiche als Schlaf- 
und Sammelplatz sowie große unzerschnittene und 
möglichst störungsarme landwirtschaftlich genutzte 
Flächen als Nahrungshabitat in der Nähe der Schlaf -
und Sammelplätze; während Zug, Rast und Überwin-
terung; Fluchtdistanz: 200-500 m  

nein nein 

K
ri
c
k
e
n
te

 

A
n
a
s
 c

re
c
c
a

 Störungsarme, deckungsreiche und teilweise sehr 
seichte Gewässer, deckungsreiche Moorgewässer 
und Torfstiche, Feucht- und Nassgrünland mit Gräben 
sowie überstautes Grünland und renaturierte Polder, 
mit möglichst wenigem Druck durch Bodenprädatoren; 
Fluchtdistanz: 100m  

nein nein 

L
a
c
h
-

m
ö
w

e
 

L
a
ru

s
 

ri
d
ib

u
n

d
u

s
 

Störungsarme ausgedehnte Verlandungszonen von 
Gewässern oder Inseln mit geringem Druck durch Bo-
denprädatoren, offene Kulturlandschaft als zusätzli-
ches Nahrungshabitat; Fluchtdistanz: 10-100 m  

nein nein 

L
ö
ff
e

le
n
te

 

A
n
a
s
 

c
ly

p
e
a
ta

 

Störungsarmes von wassergefüllten Senken durchzo-
genes Feucht- und Nassgrünland, renaturierte Polder 
und stark verlandete Gewässer mit geringem Druck 
durch Bodenprädatoren; als Rastgebiet vernässte 
Grünlandflächen und Überschwemmungsflächen: 
Fluchtdistanz: 100m  

nein nein 

M
it
-

te
ls

p
e
c
h

t 
 

D
e
n
d
ro

c
o

p
o
s
 

m
e
d

iu
s
 

Laub- und Laub/Nadel Mischwälder mit ausreichend 
hohen Anteilen an Altbeständen und stehendem Tot-
holz sowie Beimischungen älterer grobborkiger 
Bäume wie Eiche, Erle und alten Buchen; Fluchtdis-
tanz: 10-40m  

nein nein 

N
e
u
n
tö

te
r 

L
a
n

iu
s
 c

o
llu

ri
o

 

Strukturreiche Hecken, Waldmäntel, Strauchgruppen 
oder dornige Einzelsträucher mit angrenzenden als 
Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- 
oder Staudenfluren oder ähnlichen Flächen, Heide- 
und Sukzessionsflächen mit Einzelgehölzen oder 
halboffenen Charakter, strukturreiche Verlandungsbe-
reiche von Gewässern mit Gebüschen und halboffe-
nen Mooren; Fluchtdistanz: 10-30 m  

nein nein 

O
rt

o
la

n
  

E
m

b
e
ri
z
a
 

h
o
rt

u
la

n
a

 

Alleen, Baumreihen, Baumhecken, Feldgehölze mit 
älteren Laubbäumen, Einzelbäume mit Krautsaum-
strukturen oder kulissenartige Waldränder mit niedrig-
wüchsiger schütterer, lückiger Krautschicht als Sing-
warten und Nahrungshabitat sowie als Nisthabitat und 
angrenzende Bereiche von Ackerflächen, v.a. Ge-
treide, auf wasserdurchlässigen Böden als Nist- und 
Nahrungshabitat; Fluchtdistanz: 10-25m  

nein nein 

R
a
u
b
w

ü
rg

e
r 

L
a
n

iu
s
 e

x
c
u
b

it
o
r 

Als Bruthabitat mehrschichtige Feldgehölze, Baum-
gruppen oder Baumhecken mit angrenzenden als 
Nahrungshabitat dienenden Grünlandflächen, Gras- 
und Staudenfluren, großflächige Moore, Heiden und 
Sukzessionsflächen mit Gebüschen und Einzelbäu-
men; als Rastgebiete offene Kulturlandschaften v.a. 
Grünland, Gras- und Staudenfluren, mit einzelnen Ge-
hölzen; Fluchtdistanz: 50-150m  

nein nein 



 

 
 

 

FFH-Vorprüfung zum SPA DE 2642 -401 "Müritz-Seeland und Neustrelitzer Kleinseenplatte" für die Er-
richtung von Wohnbebauung  

 

13 

R
a
u
fu

ß
-

k
a
u
z
  

A
e
g

o
liu

s
 

fu
n
e
re

u
s
 Weitgehend unzerschnittene Kiefernmischwälder mit 

Altbeständen und ausreichendem Angebot an 
Schwarzspecht Höhlen, und mit unterholzfreien Wald-
bereichen mit niedrigwüchsiger Krautschicht als Jagd-
habitat; Fluchtdistanz: 30-80m  

nein nein 
R

e
ih

e
re

n
te

 

A
y
th

y
a
 f
u

lig
u

la
 

Seen und Teiche mit störungsarmen Flachwasserbe-
reichen sowie ausgeprägter Verlandungs- und Sub-
mersvegetation sowie mit in der Nähe gelegenen stö-
rungsarmen deckungsreichen Stellen auf trockenen 
Böden mit möglichst geringem Druck durch Boden-
prädatoren als Nistplatz; als Rastgebiete störungs-
arme windgeschützte Gewässerbereiche, störungs-
arme Flachwasserbereiche der Großseen; Fluchtdis-
tanz: 50 m  

nein nein 

R
o
h
rd

o
m

m
e
l 

B
o
ta

u
ru

s
 s

te
lla

ri
s
 

Breite, störungsarme und weitgehend ungenutzte Ver-
landungszonen mit Deckung bietender Vegetation 
(v.a. Altschilf und typhabestimmte Röhrichte), Mosaik-
verbund mit einzelnen Weidegebüschen, in Verbin-
dung mit störungsarmen ungenutzten Röhrichten mit 
hohem Anteil an flach überstauten Wasserröhrichten 
und geringem Druck an Bodenprädatoren mit ausge-
dehnten Verlandungszonen oder landwirtschaftlich 
genutzten Flächen, v.a. Grünland als Nahrungshabi-
tat; Fluchtdistanz: 50 m  

nein nein 

R
o
h
rw

e
ih

e
 

C
ir
c
u
s
 

a
e
ru

g
in

o
s
u
s
 

Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche mit 
störungsarmen, weitgehend ungenutzten Röhrichten 
mit möglichst hohem Anteil an flach überstauten Was-
serröhrichten und geringem Druck durch Bodenpräda-
toren und ausgedehnten Verlandungszonen oder 
landwirtschaftlich genutzten Grünländern als Nah-
rungshabitat; Fluchtdistanz 100-300m  

nein nein 

R
o
tm

ila
n
  

M
ilv

u
s
 m

ilv
u
s
 

Als Bruthabitat unzerschnittene Landschaftsbereiche 
mit Laubwäldern bzw. Mischwäldern mit Altbeständen 
und Altbäumen in Waldrandbereich, störungsarmes 
Horstumfeld, ersatzweise auch Feldgehölze und 
Baumreihen und hoher Grünlandanteil sowie mög-
lichst hohe Strukturdichte als Nahrungshabitat; als 
Rastgebiet möglichst unzerschnittene Landschaftsbe-
reiche mit hohem Grünlandanteil und hoher Struktur-
dichte; Fluchtdistanz: 100-300 m  

nein nein 

S
a
a
tg

a
n
s
 

A
n
s
e
r 

fa
-

b
a
lis

 

Seen mit größeren störungsarmen Bereichen als 
Schlafgewässer und landseitig nahe gelegenen stö-
rungsarmen Bereichen als Sammelplätze und große 
unzerschnittene und möglichst störungsarme landwirt-
schaftlich genutzte Flächen als Nahrungshabitat; 
Rast, Zug- und Überwinterungshabitat 

nein nein 

S
c
h
n
a
t-

te
re

n
te

 

A
n
a
s
 

s
tr

e
p
e
ra

 

 

Störungsarme Flachwasserbereiche mit ausgeprägter 
Ufer- und Submersvegetation sowie Uferbereiche mit 
möglichst geringem Druck durch Bodenprädatoren; 
Fluchtdistanz: 100-200m  

nein nein 

S
c
h
w

a
rz

m
ila

n
 

M
ilv

u
s
 m

ig
ra

n
s
 Möglichst unzerschnittene Landschaftsbestandteile 
mit Laubwäldern und Mischwäldern mit Altbeständen 
und Altbäumen insbesondere im Waldrandbereich so-
wie einem störungsarmen Horstumfeld, ersatzweise 
auch Feldgehölze und Baumreihen und mit hohem 
Grünlandanteil und fischreichen Gewässern als Nah-
rungshabitat; Fluchtdistanz: 100-300 m  

nein nein 
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S
c
h
w

a
rz

-

s
p
e
c
h
t 

 

D
ry

o
c
o
p
u

s
 m

a
rt

iu
s
 Größere, zusammenhängende Laub-, Nadel- und 

Mischwälder mit hohen Anteilen an Altbeständen und 
Totholz;  

nein nein 
S

c
h
w

a
rz

-

s
to

rc
h
  

C
ic

o
n

ia
 

n
ig

ra
 

Als Rastgebiet möglichst großflächige unzerschnittene 
Landschaftsbereiche mit fischreichen Fließgewässern, 
Altarmen, Qualmwasserbereichen und Grünlandflä-
chen mit Kleingewässern und Senken sowie renatu-
rierten Poldern; Fluchtdistanz: 300-500 m  

nein nein 

S
e
e

a
d

le
r 

H
a
lia

e
e
tu

s
 a

lb
ic

ill
a

 Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche mit 
störungsarmen Wäldern mit ausreichend hohen Antei-
len an Altbeständen im Bruthabitat sowie fisch- und 
wasservogelreiche größere Gewässer als Nahrungs-
habitat; Fluchtdistanz: 200-500 m  

nein nein 

S
ilb

e
r-

re
ih

e
r 

 

E
g
re

tt
a
 

a
lb

a
 

Als Rastgebiet: störungsarme, ausgedehnte Schilfbe-
stände am Rand von Gewässern, Überschwem-
mungsflächen und renaturierte Polder; 

nein nein 

S
in

g
-

s
c
h
w

a
n
  

C
y
g
n
u
s
 

c
y
g
n
u
s
 

Als Rastgebiet: störungsarme Flachwasserbereiche 
sowie große unzerschnittene und möglichst störungs-
arme landwirtschaftlich genutzte Flächen als Nah-
rungshabitat  

nein nein 

S
p
e
rb

e
r-

g
ra

s
m

ü
-

c
k
e
  

S
y
lv

ia
 

n
is

o
ri

a
 

Hecken, Gebüsche und Waldränder mit einer boden-
nahen Schicht aus dichten und dornigen Sträuchern 
und angrenzenden offenen Flächen, v.a. Feucht- und 
Nassgrünland, Staudenfluren etc., Fluchtdistanz 10-
40m  

nein nein 

T
a
fe

le
n
te

  

A
y
th

y
a
 

fe
ri
n
a

 

Störungsarme deckungsreiche Flachwasserbereiche 
mit strukturreicher Verlandungsvegetation (Röhrichte 
mit Seggenbulten), möglichst geringer Druck durch 
Bodenprädatoren; Fluchtdistanz: 50-150 m  

nein nein 

T
ra

u
e
r-

s
e
e
-

s
c
h
w

a
lb

e
  

C
h
lid

o
n
ia

s
 n

ig
e
r 

Als Rastgebiet: ströungsarme und nahrungsreiche zu-
sammenhängende Seengebiete; Fluchtdistanz: 40-
100m  

nein nein 

T
ü
p
fe

l-

s
u
m

p
f-

h
u
h
n

 

P
o
rz

a
n
a

 

p
o
rz

a
n
a

 

Störungsarme Verlandungsbereiche von Gewässern, 
lockere Schilfröhrichte mit kleinen Wasserflächen, 
Torfstiche, seggen- und binsenreiche Nasswiesen; 
Fluchtdistanz: 30-60m  

nein nein 

T
u
rt

e
lt
a
u
b

e
  

S
tr

e
p
to

p
e

lia
  Mehrschichtige Waldbestände, Waldränder, Feldge-

hölze und Feldhecken mit angrenzenden oder nahen 
Flächen aus kurzrasiger oder lückiger und niedriger 
Vegetation, v.a. Trocken/Magerrasen, Staudenfluren 
Schneisen, Kahlschläge auf trockenen Böden; Flucht-
distanz: 5-25m  

nein nein 

W
a
c
h
te

l-

k
ö
n
ig

 

C
re

x
 c

re
x
 Grünland, v.a. Nass- und Feuchtgrünland, mit De-

ckung bietender Vegetation, flächige Hochstaudenflu-
ren, Seggenriede sowie Staudenfluren und ähnliche 
Flächen; Fluchtdistanz: 30-50 m  

nein nein 
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W
a
n

d
e
r-

fa
lk

e
 

F
a
lc

o
 

p
e
re

g
ri

n
u

s
 

Ausgedehnte Kiefernwälder mit Altholzbeständen in 
der Nähe größerer Gewässer, Fluchtdistanz: 100-
200m  

nein nein 
W

e
iß

-

s
to

rc
h
 

C
ic

o
n

ia
 

c
ic

o
n
ia

 
Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche mit 
hohen Anteilen an Grünlandflächen sowie Kleinge-
wässern und feuchten Senken sowie Gebäude und 
Vertikalstrukturen in Siedlungsbereichen als Horst-
standort; Fluchtdistanz: 30-100m  

nein nein 

W
e
n

d
e
-

h
a
ls

  

J
y
n
x
 

to
rq

u
ill

a
 

Wälder, Waldränder, Feldgehölze und Baumreihen 
mit angrenzenden Flächen aus kurzrasiger oder lücki-
ger und niedriger Vegetation, v.a. Trocken- und Ma-
gerrasen, Staudenfluren, Säume, Schneisen, Kahl-
schläge auf trockenen Böden; Fluchtdistanz: 10-50m  

nein nein 

W
e
s
p
e

n
b
u
s
-

s
a
rd

 

P
e
rn

is
 a

p
iv

o
ru

s
 Möglichst unzerschnittene Landschaftsbereiche mit 

möglichst großflächigen und störungsarmen Waldge-
bieten mit ausreichend hohen Anteilen an Altbestän-
den als Bruthabitat und mit Offenbereichen mit hoher 
Strukturdichte, v.a. Trocken- und Magerrasen, Hei-
den, Feucht- und Nassgrünland, Gras- oder Stauden-
fluren; Fluchtdistanz: 100-200m  

nein nein 

Z
ie

g
e

n
m

e
l-

k
e
r 

C
a
p
ri

m
u
lg

u
s
 

e
u
ro

p
a
e
u
s
 

Lichte Kiefernwälder auf Sandstandorten mit Einzel-
gehölzen bestandene Randbereiche großflächiger 
Heiden, großflächige Lichtungen von Kiefernwäldern 
mit lückiger und überwiegend niedriger Vegetation 
aus Zwergstraucheiden und Sandmagerrasen; Flucht-
distanz: 5-10 m  

nein nein 

Z
w

e
rg

-

g
a
n
s
 

A
n
s
e
r 

e
ry

th
ro

p
u

s
 

Als Rastgebiet: Seen mit größeren störungsarmen Be-
reichen als Schlafgewässer und große unzerschnit-
tene und möglichst störungsarme landwirtschaftlich 
genutzte Flächen als Nahrungshabitat, v.a. kurzrasige 
Grünlandflächen;  

nein nein 

Z
w

e
rg

-

s
c
h
n
ä
p
-

p
e
r 

F
ic

e
d
u

la
 

p
a
rv

a
 

Laub-/Mischwälder mit ausreichend hohen Anteilen an 
Beständen mit stehendem Totholz mit wenig oder feh-
lendem Unter- und Zwischenstand sowie gering aus-
geprägter oder fehlender Strauch- und Krautschicht; 
Fluchtdistanz: 10-20 m  

nein nein 

 

➔ Die Vorhabenfläche liegt außerhalb des Vogelschutzgebietes SPA DE 2642-401 „Mü-

ritz-Seeland und Neustrelitzer Kleinseenplatte“. Aufgrund der beunruhigten Lage der 

1.500 m² großen Ackerfläche, der geringen Ausmaße und ungenügenden Habitataus-

stattung, ist das Vorkommen o.g. Zielarten auszuschließen. Emissionen der Planung 

in Form von Licht und Schall sind aufgrund ihrer Geringfügigkeit nicht geeignet, die 

Arten im westlich angrenzenden Vogelschutzgebiet zu beunruhigen und damit die 

Funktion des SPA zu stören. 

7. Zusammenfassung 

Ein Projekt ist unzulässig, wenn es zu erheblichen Beeinträchtigungen eines „Natura 2000“ 

Gebietes in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen 

führen kann.  

Durch das Vorhaben wird das SPA DE 2642-401 „Müritz-Seeland und Neustrelitzer Kleinseen-

platte“ nicht reduziert und beunruhigt, da es außerhalb des Natura- Gebietes liegt und nur 
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geringe Immissionen erzeugt, die vernachlässigt werden können. Für die Zielarten des Vogel-

schutzgebietes ist die Vorhabenfläche, vor Allem aufgrund vorhandener Beunruhigungen so-

wie mangels geeigneter Lebensraumelemente, kein geeignetes Habitat, so dass der Aufent-

halt der Arten auf der Fläche nicht zu erwarten ist. 

Die Erhaltungsziele des Natura - Gebietes werden durch das Vorhaben nicht beeinträchtigt. 

Die Erhaltung eines kohärenten europäischen ökologischen Netzes besonderer Schutzgebiete 

ist nicht gefährdet. 

8. Quellen  

• LAMBRECHT, H. & TRAUTNER, J. (2007): Fachinformationssystem und Fachkon-
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Bild 1: Blick auf die Planfläche von West nach Ost; PER, GMA und ACL 

 

 

Bild 2: Blick auf die Planfläche von Süd (landwirtschaftlicher Betrieb) nach Nord (angrenzendes 

Gehöft), links Röbeler Straße, Ortseingang, Einzelbäumen (Eichen) und Gebüschen 
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Bild 3: Blick auf die Planfläche von Ost nach West; rechts angrenzendes Gehöft mit Nadelbaum-

reihe  

 

Bild 4: Übersicht Verortung Fotos 


